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Die Stundentafel für die Primarschule (3 H – 8H) Deutschfreiburgs ab dem Schuljahr 
2016/2017 
— 

 3H (1. PS) 4H (2. PS) 5H (3. PS) 6H (4. PS) 7H (5. PS) 8H (6. PS) Total 

Relig. Erziehung 

Religionsunterricht 
Lebenskunde (neu) 
bis 2019 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

6 

4 

Sprachen  

Deutsch 
Französisch 
Englisch 

 

4 

- 
- 

 

4 

- 
- 

 

4 

3 
- 

 

5 

2 
- 

 

5 

2 
2 

 

5 

2 
2 

 

27 

9 
4 

Mathematik  4 4 5 5 5 5 28 

Mensch und Umwelt 3 3 4 4 4 5 23 

Musisch-handwerkliche 

Erziehung 

Musik  

Bildnerisches Gestalten 
Schreiben 
Technisches Gestalten 

 

 

 

2 

2 

1 
2 

 

 

 

2 

2 

1 
2 

 

 

 

2 

1 1/2 

1/2 
3 

 

 

 

2 

2 

- 
3 

 

 

 

2 

2 

- 
2 

 

 

 

1 

2 

- 
2 

 

 

 

11 

11 1/2 

2 1/2 
14 

Bewegungs- und 

Sporterziehung 

Turnen/Sport/Rhythmik  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

18 

Zur freien Verfügung* 1-3 1-3 - - - - 2-6 

Pflichtstundenzahl* 

Schülerin / Schüler 
 

24-26 
 

24-26 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

160-164 

 

Unterricht alternierend* 4-2 4-2 - - - - - 

Pflichtstundenzahl 

Lehrperson 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

 

*gemäss SchR Art. 30 
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Erläuterungen zur Stundentafel der Primarschule  

 

1. Der wöchentliche Stundenplan umfasst folgende Anzahl Unterrichtslektionen von jeweils  
50 Minuten: 
 

• 3H: 24 Lektionen 
• 4H: 26 Lektionen 
• 5H-8H: 28 Lektionen 

 
2. Zusätzlich zum Mittwochnachmittag beträgt die Zahl der schulfreien Wochentage: 

 
• 3H: 1 bis 2 freie Wochentage, wobei jeweils ein Teil der Klasse einen Halbtag pro Woche 

alternierend schulfrei hat, findet der alternierende Unterricht am Nachmittag statt (2 
Lektionen) = 2 freie Nachmittage, findet der alternierende Unterricht am Vormittag statt 
(4 Lektionen)= 1 freier Vormittag 
 

• 4H: 1 freier Nachmittag pro Woche, wobei jeweils ein Teil der Klasse alternierend 
schulfrei hat 

 
 
3. Die Aufteilung oder Zusammenfassung von Lektionen ist möglich, dabei ist auf einen 

sinnvollen Arbeitsrhythmus und auf die erforderliche Erholung für die Kinder zu achten. 
 

4.   Die Stundentafel gibt zwar eine Anzahl Lektionen pro Fachbereich vor, in einem zeitgerechten 
Unterricht ist aber das fächerübergreifende Arbeiten ein wichtiges Lehr- und Lernprinzip. 

 
 

5.   Alle Lehrpersonen der Primarstufe haben wöchentlich 28 Lektionen zu erteilen. Der 
Unterschied zwischen der wöchentlichen Anzahl Lektionen der Schülerinnen und Schüler der 3H  
und 4H und der Anzahl Lektionen der Lehrpersonen ist durch alternierenden Unterricht 
auszugleichen. 
 

6. Bei einer Woche mit einem Feiertag oder einem schulfreien Tag wird der wöchentliche Plan für  
den alternierenden Unterricht unverändert beibehalten. 


